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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §434;

ABGB §435;

1. ABGB § 434 heute

2. ABGB § 434 gültig ab 15.04.1916 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

1. ABGB § 435 heute

2. ABGB § 435 gültig ab 15.04.1916 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

Rechtssatz

Erwirbt der Eigentümer eines in stabiler und massiver Bauweise ausgeführten Superädi8kats auch die Liegenschaft,

auf der dieses errichtet ist, dann verliert das Bauwerk seine rechtliche Selbstständigkeit und wird unselbstständiger

Bestandteil (Zuwachs) des Grundstücks. Für die Übertragung des Eigentums am Superädi8kat ist grundsätzlich die

Urkundenhinterlegung erforderlich. Dies gilt auch, wenn das Eigentum am Superädi8kat auf den Eigentümer des

Grundes übergehen soll, auf dem der Überbau errichtet wurde (vgl. das Urteil des OGH vom 19. Februar 2008,

5Ob278/07d).Erwirbt der Eigentümer eines in stabiler und massiver Bauweise ausgeführten Superädi8kats auch die

Liegenschaft, auf der dieses errichtet ist, dann verliert das Bauwerk seine rechtliche Selbstständigkeit und wird

unselbstständiger Bestandteil (Zuwachs) des Grundstücks. Für die Übertragung des Eigentums am Superädi8kat ist

grundsätzlich die Urkundenhinterlegung erforderlich. Dies gilt auch, wenn das Eigentum am Superädi8kat auf den

Eigentümer des Grundes übergehen soll, auf dem der Überbau errichtet wurde vergleiche das Urteil des OGH vom 19.

Februar 2008, 5Ob278/07d).
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